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Laufbahnvereinbarung für Jugendleiterinnen und Jugendleiter 
 

 
Ausbildung zur Jugendleiterin SSB, resp. zum Jugendleiter SSB 

Der Schweizerische Samariterbund (SSB) bietet verschiedene Bildungsangebote an. Aktive 
Mitglieder der Help- Samariterjugend können diese Angebote nutzen und sich stufengerechte 
Kompetenzen zur Anleitung von Jugendgruppen aneignen. 
 
Mit dem Eintritt in die Jugendleiter- Laufbahn übernehmen sowohl die Kursteilnehmer, als auch 
die Help- Samariterjugendgruppe und die Trägerschaft verantwortungsvolle Aufgaben. 
 
Grundsatz 

Jedes Mitglied anerkennt die Ziele der Help Samariter-Jugendgruppe und unterstützt deren 
Interessen. Mit dem Besuch eines Jugendleiterkurses und der Übernahme einer Leiterfunktion in 
der Gruppe wandelt sich das freiwillige Engagement in eine Pflicht. Übernommene Aufgaben und 
Arbeiten werden nach bestem Wissen und Können erledigt. Mit der Unterschrift des Teamleiters 
verpflichtet er sich, den Abschnitt „Kader der Help Samariter- Jugendgruppen“ des 
Kaderreglementes ZO 350 des SSB vorgängig besprochen zu haben. 
 
Pflichten 

• Verpflichtung der Helpgruppe 
Die Helpgruppe und die Trägerschaft verpflichten sich, die Kosten zum Besuch des 
Jugendleiterkurses zu übernehmen und die Planung der Laufbahn in der Samariterbewegung 
aktiv mitzugestalten. 
 
• Verpflichtung der Jugendleiterin SSB / des Jugendleiters SSB 
Der Jugendleiter SSB / die Jugendleiterin SSB verpflichtet sich, die ihm/ihr übertragenen 
Leitungs-Aufgaben im Sinne des oben genannten Grundsatzes und der erworbenen 
Kompetenzen zu erledigen und die Jugendarbeit über mindestens zwei Jahre nach dem zuletzt 
besuchten Jugendleiterkurs aktiv mitzugestalten. 
 
 
Datum / Ort :   ………………………………………… 
 
der Jugendleiter SSB / die Jugendleiterin SSB : ……………………………………………… 
 
 
der Teamleiter/die Teamleiterin : ……………………………………………... 
 
 
Vertreter der Trägerschaft : ……………………………………………... 
 
 
Geht an: 
 
1 Exemplar an Trägerschaft 
1 Exemplar an Help- Samariterjugendgruppe 
1 Exemplar an Jugendleiter / Jugendleiterin 
1 Kopie an den Kant. Verantwortlichen für Jugendarbeit KAVJ 
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Auszug aus dem Kaderreglement ZO 350 SSB 
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